
Mittheilungen des Historischen Vereines 
für Steiermark Heft 27 (1879) 

Ein weiterer Beitrap; 
zur 

Culturgeschichte des XVII. Jahrhunderts. 
Von 

Med. D r . J ohann Kraulgasser. 

Vorliegende Zeilen, geschöpft aus zwei Bän<len Murecker 
Rathsprotokollen von incl. l 6 6 3 hi:-; incl. J 6 G 7, mögen als 
Fortsetzung des kleinen, im XIII. 11. d. l\L d. h. V. p. 153 
enthaltenen Aufsatzes angesehen werden und stellen sich die 
Aufgabe, das in den alten Aufzeichnungen zerstreute Materiale 
für Beurtheilung des Culturgehaltes damaliger .Zustände im 
hiesigen bürgerlichen Leben überhaupt und seiner Gemeinde
verfassung insbesondere übersichtlich zusamrnenzustellen, den 
auch hier verspürten Wellenschlag grossartiger beängstigender 
Kriegslagen anzudeuten und unter meinen Mitbürgern die 
Erinnerungen an unsere Yorfahren anzuregen und zu mehren. 

Der Magistrat 
Der im letzten Wahlgange unter Einzelnabgabc der 

Stimmen (T. IV, p. 304) ,,nach altern Herkomen" gewählte 
Richter fungirt in unserem Zeitabschnitte, dem lterrschaft· 
liehen Decret T. III, p. 24 7 eigentlich entgegen, zwei auch 
drei auf einander folgende Jahre unentgeltlich als ,.ordinary" 
Richter, zum Unterschiede von dem Fall für Fall von ihm 
ernannten „angesetzten" -· auch - zum Unterschiede vom 
„unparteiischen", von einer höheren Instanz hier oder in Graz 
bestellten. T. III, p. 18 1. Er legt wie „vor Uhralters her'· 
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gebräuchlich, in erster Sitzung sein Gelöbniss in den Schoss 
des Rathsgremiums, er fordert entgegen von den Gliedern des
selben mit Jlinweis auf ihren geleisteten Eid, ,,ihme jederzeit 
in begebenden Fall so viel möglichen Gehorsamb und Assistenz 
rn leisten", T. IV, p. 2-3, T. III, p. l ; er führt den Vorsitz 
in den von ihm ausgeschriebenen Sitzungen, trägt die Gc
schäftsstlicke vor, (proponirt) berufot in wichtigen Fällen die 
Gesamtburgcrschaft. auch wol die ganze Umain auf's Rathaus. 

Dagegen wird ihm die Ausführung gefällter Rathschläge 
anbefohlen, er soll die „Mit]" aus den Ausständen herbei
schaffen, T. IV, 1'· 4 G!l, dringende Auslagen im N othfalle vor
läufig aus Eigenem deeken. so dass tler Rechnung 1) legende 
Richter Scargeth pro 1 GG4 ein Uuthahcn von 380 fl. 5 ~ aus
wiess, dem Bart. Lorber d. Aeltern vorn :Magistrate den Rath
haus- und 'l'hurrnbau zn bestreiten zngcn111thet wurde, indess 
RechnungsYerstössc nnd incorrecte Ausgaben nnnachsichtlich 
begliehen werden mussten, T. III, Jl· l 64.. 

Dem wohlverdienten Richter B. Lorher d. Aeltern wurde 
zu sagen in der Sitzung yorgeschlagen: ,, dass er sich in ge
richtssache saumselig erzeigt, di e gerichtlichen Ratschlag nicht 
in Obacht nimt und nur sein aign Sach sirh angelegen sein hisst, 
auch jetzt alles gsind das zusamen hairathet in Herberge 
nimt den TnO'werkhern keine SorO' antut'· etc. T. IV, p. 7 5. , l:'.'I r"I 

Scargeth wurde als Amtsvorstand von einem Bürger vQr einem 
ad hoc angesetzten Hirhter fönnlidt angeklagt, ohne dass 
dieser bei der Tagsatzung zu erscheinen wagte. T. III, p. 148. 

Der Rath s k ö r per mit dem Richter an der Spitze den 
Magistrat darstellend, bestand ohne jenem ans l 2 Assessoren, 
auch Rathsfreunde genannt, aus denen alle zwei .fahre durch 
die Führer zwei unter Bela~sung ihres Titel1-, und Nachsendung 
schöner Worte ausgeschieden und an tlcren statt vom ~ia
gistrate aus den Führern oder der Gemain zwei andere Per
sonen in den Rath aufgenommen wurden. 

1) Richterrechnungen wurden clul"l"h ein Comitt; gcpriift T. IY, p. 37. 
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Die Amtsdauer jedes Einzelnen wnrrle S e ~ s i o n genannt. 
erledigte Rathsstellen waren allsobald (innerhalb 14 Tagen) 
T. IV, p. 5 wieder zu besetzen. 

In den Sitzungen herrschte Rangordnung nach Alter und 
schon bekleideten Würden, gesetzwidrige Ilandlungen (niedern 
Grades) und Yerübte Seandale führten zur Suspension des 
schuldigen Rathsherren; nach Verhüssung seiner Strafe nahm 
er seinen Sitz wieder ein. T. IV, p. 464. 

Zu den in den Protokollen wiederliolt gerügten Un
tugemlen der Rathsherrn gehörte das W eghlcihen von Sitzungen, 
in welchen heikle Angelegenheiten verhandelt wurden, bei der 
Discussion von Dingen, die Freunde unangenehm berührten, 
aufzustehen und die Fortsetzung der Berathung zweien oder 
dreien zu überlassen, endlich daR oft S!'h wer verpönte Aus
schwätzen, insbesondere von Seiten der Jungen. 

Rathsherren, welche ob vermeintlich in <ler Cmie erli ttener 
Unbill von den Sitzungen wegblieben, wurürn aufgefordert, 
ihre Beleidiger im Rechtswege anzugehen, aber zu erscheinen, 
T. IV, p. 4-2. Bezeichnend für die in unserem Zeitabschnitte 
fungirenden Magistratsräthe ist es, dass sie sich nicht mehr 
zu den Executionen bei den Landgerichten woll ten gebrauchen 
lassen und die Yerrithtung dieses traurigen Geschäftes jedem 
Einzelnen nach alphabetisther Onlnung anbefohlen werden 
musste. Wie viele Stimmen zur Beschlussgiltigkeit erforderlich 
waren, ist nicht zu ersehen. 

Grossen Einfluss auf die Lritung drr Corn11111nalangelegen
heiten erlangte das Institut der Vierer oder Führer an der 
Gmain, wahre Volkstribunen, welche ,nindest zn zweien jeder 
Sitzung, sollten deren Beschlüsse' Gelt1111µ: haben. beiwohnen 
mussten; sie hatten die Wahlen und numerische Integrität 
des Ratbe1- zu überwachen. wenigstens einmal jährlich die 
Wünsche und Beschwerden der Gesammtbürgerschaft, ge
legentlich auch die Einzelner, T. IV, p. 8, Y0rzntragen, dem 
Richter Ermahnung und Rüge zu ertheilen, ob eine bei einein 
Rathschlage zu kurz gekommene Partei ihre Angelegenheit 
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grrichtlich weit<'r zu hetrnihcn. zu ,.d ingrn'' l1abr, zn "nt
scheiden, und AC'ht zn geben, ob ein Gewerbetreibender auch 
wohl Hiirger sei; sie wurden zu allen wichtigen, die Commune 
hetrf>ffenrlen Confrrenzen auch im Schloss oben beigezogen, 
nnd ohnr ihr Wissen und Gutheissen wagte der Magistrat 
nicht znr Begleichung cler dringendsten Ausgabe Geld aufzu
nehmen. T. IV, }). 4-65. Dass dies Institut, welches gelegentlich 
jeder Rathsstärkung YOn der ganzen Gmain entweder con
tinnirt oder neu gewählt wnrde, dem ;\[agistrate oft unange
nehm wurde, ist einzusehen und wird den Fiihrern Y0n diesem 
in einem Falle der \' orwnrf .,des Difficultirens" (absichtlicher 
Bereitung von IJimlemissen). T. IV, p. 464, gemacht. 

Vom l\f a r kt s c h reibe r jrnei· Tage erzählen f;eine 
eigenen protokollarischen Aufsrhreihungen: dass er auf Com
mando in Processangelegenheiten des Marktes zwisrhen Mureck 
und <haz fleü,sig hin und her schob, f-elbstvcrständlich den 
Sitzungen beiznwohnen und die beschlossenen Rathschlägc 
auszufertigen hatte. Er bezog Sporteln und mitunter nicht 
unansehnliche Sehreihtaxen. 

Die Sitzungen waren nicht öffentlich, sie wurden gewöhn
lich im Gerichtshanse, währenfl des Baues auch in den Woh
nungen der Magistratspersonen gehalten. Dazu wurde mitunter 
eine ganze .,Burgerschaft und Gmain" bernfen, um üher Polizei
angelegenheiten zu hrrathen, Steuerherren zu emennen, ferner 
bei Richterwahlen und Abhörung einer „Richterraitung". hei 
V ertheilung der Gemeindeämter zu Mittfasten, bei IIerandrohen 
ungewöhnlicher Gefahren , endlich um, ihre Führer an der 
Spitzr, ihre Beschwerden Yorzutragen. Zuerst wurde rla die 
,,Rolle'· verlesen uncl der unentschuldigt Weggebliebene bestraft. 
Jm Zeitraume von 5 Jahren vertheilen sich die 213 gehaltenen 
Sitzungen mit 3f'i auf 1663, 36 auf 1664-, 35 auf 16G5, 56 
auf 1666, 51 auf 1667. 

Eine magistratliche Entscheidung führt in Rechtsangelegen
heiten den Namen .,Decissio", sonst „Rathschlag''; die be
treffenden Urkunden wurden in der Kan zlei unter des 
Magistrates grossem oder kleinem Insigel häufig gegen Taxe aus-
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gefertigt, Actenstücke, unter diesen „Spanzedl'· und .. Petzedl". 
wurden in der Kammer deponirt. Es wiederholt sich die 
Klage über verbrannte derlei Papiere. 

Die Amtsthätigkeit unseres Magistrates umfasst: 

A. Die Ci v i 1- und Strafrechts pflege; 

er spricht von seiner J urisdiction, rnn seinem Gerichtstabe. 
T. IV. p. 447. 

Vormundsclrnftliche Angelegenheiten, ohenonnundschaft
liches Einschreiten, Verlässe, Schätzungen und Inventuren geben 
den Sitzungen das dickste Materiale und wir finden in solchen 
thätig: Cu rat o r es für abwesende Erben und zur Prüfung 
wichtigerer vormundschaftlicher Rechnungslegungen; Curatores 
ad lites, wenn an einen Pupillarverlass bestreitbare Forde
rungen gestellt wurden; Beste 11 t e. Rechtsconsulenten und 
Advokaten, grösstentheils in Graz domieilirend, als nr. Haller, 
Dr. Wotko, Dr. Wallnch, geschworner Schrannenadvokat, Dr. 
Heemerl in Marburg, Dr. Schrotter, 1 >r. :\Ieegerle, die Herren 
Erker Conrad, Fritz. Mit. allen diesen Herren suchte der 
Magistrat den Verkehr so wohlfril als möglich zu machen. Ein 
wohlbercchtigtes Misstrauen in rler Erkenntlichkeit des l\fagi
strates wurde von einem der Rechtsfreunde ganz forme! aus
gesprochen, T. IV, p. 255, und am Ende wollte sich gar keiner 
mehr brauchen lassen. 

Der Vormund wird Yom Gerichte hestellt und kann sich 
dem Amte voll schwerer Verantwortlichkeit nicht entziehen. 
T. IV, p. 350. 

Gewöhnlich verlangten die Vormünder seihst Rechnung 
legen zu dürfen; mitunter versäumte der Magistrat dies zu 
fordern. Häufig bringen sie vor der Behörrle ihre Klagen über 
die Mündel vor. 

Stirbt ein Vormund ohne gelegte Rechnung. so liegt den 
Erben ob, dieselbe einem ad hoc ernannten Curator rnrzulegen. 
Eigenmächtiges Pactiren mit den Pupillen ohne .,Begrüssung" 
des Gerichtes wird gerügt, T. IV, p. 71 ; ohne Wissen des 
Magistrates an einen solchen verabfolgte \' orschüsse an Geld 
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werden bemängelt. T. IV, p. 24-5. Die eigene Mutter konnte 
.,Notgerhobin" sein. 

Die Folgen der Fahrlässigkeit in der Controle der Ger-,, 
hoben" trafen ,mweilen die Obervonnundscbafts-Behörde selbst 
recht unang-enehm. 

Ucbrigens hatte die Obervormundschafts-Behörde nebst 
Vermögensverwaltung auch für die Erziehung, Unterbringung 
des Pupillen belrnfa Erlernung eines Handwerkes und sofortigen 
Betrieb desselben bei einem Meister zu sorgen, gieng gegen 
leichtsinnige, arbeitscheue und ausschweifende Minorenne, sowie 
deren Unterstandgeber mit Strenge vor, T. IV, p. 468, Yer
merkte es auch übel, wenn solche weiblichen Geschlechtes 
(,,ohne Begrüssung des Gerichtes") Verhältnisse unterhielten, 
die zur Ehe führen zu wollen schienen. T. IV. 

Mit an V e rl ä s s e n Betheiligten musste durch Cnratoren 
oft in weite .Entfernung hin, Wien, Nürnberg, Danzig, verkehrt 
werclei,, der iiberlebende Ehetheil wird mitunter hei schwerer 
Androhung verwarnt., einiges vom Verlasse zu verstecken oder 
auswärts unterzubringen; Stiefkinder werden gegen Rücksiehts
losigkeiten in Schutz genommen. 

Alles, was im Lande Steier ausser den Immobilien als ,, 
Varnuss angesehen," Silberges('hmeide, Geld, aufgerichtete 
Hotten, Leinwand und was „in der Truchen·' enthalten, bildet 
als Th eil des Verlasses Gegenstand der Inventur und 
Schätzung. Ein Wunsch der Bürgrr spricht aus, ,,dass, wenn 
hinfüro mehr Inventuren vorkhomben, jederzeit zwei Führer 
darzu zu nemben". T. IV, p. 361. 

Gerichtlich anhängig gemachte Schuldforderungen sind 
häufig, und wird dem Schuldner aufgetragen, innerhalb einer 
Frist bei Vermeidung der Execution den Kläger zu befriedigen, 
„unclaghaft zu halten", oder so er solches nicht schuldig zu 
sein vermeint, binnen - Tagen zur mündlichen Erkenntniss 
peremtorie erscheinen zu wollen. Verinteressirt wurde mit 
6 Procent. T. III. p. 264. 

Gewaltsame oder eigenmächtige Pfändung ohne „Begrüs
sung des Gerichtes" wurde bestraft. T. lll, p. 26 1. 
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IHi11ser Vcrs('huldetrr wurd<'n e, Pff" Y<'rlrn11ft und drn 
Expropriirten etwas Klrin<'res gekauft. Bei < }elcgenheit eines 
solchen Iliinsernmkaufes lautet der bezügliche Leihkauf auf 
.,ein gehackenes Schweincnes" un<l 1 Thaler. 

Auch (' o n c ur s c iiher \' erfasse wie über das Yermögrn 
Lehencler kennt jene Zeit und werden allerorts die Gläubiger 
durch Edicte aufgefordert. innerhalb einr r hestimmten Frist 
nach Einsichtnahme in das Inventarium mit Bf'helfcn und 
,,C.erichtshelfern-' zur Prioritäts - J >isputat ion zu erschei11cn. 
Geuht wurde auch das \'ergleichsverfahrcn. T. l\'. p. 47. 

Der Magistrat, nid1t selten seihst ( fülnhiger, droht auf 
die Häuser samm;eliger Zahler .,Zrd!·' a11fa11kleben. 

Beizulegen irab es Streitigkeiten der Innungen und Jnnungs
mitglieder, häufig hervorgegangen aus Rücksirhtslosigkeit und 
Gehässigkeit einzelner ( ;enossen gegen einander llllfl gegen 
Andere, auch rehergriffe der Zünfte ans willkürli<'her und eng
herziger Auslegung ihrer Privilegien. 

Der untersagte Auskauf Yon Honig. der \ ' crkauf ,on Heu 
und Getreide werden na<'h Protokoll hestraft. T. IV. p. 362. 

Das Ausstellen von ~alz Yor den l läusern nicht zu ge
Rtatten. T. I\', p. 332. 

Winkeldepots von Waarcn aufauRpüren und mit Beschlag 
' zu belegen. T. IV, p. 2G2. 

Der Schneider Härnerl. in einen Kramladen (!ringend, be
mächtigt sich eines Paares leinen<'I' Strümpfe. die. als nicht von 
einem Srhneider gemacht. unberechtigt auf dem Lager seien. 
T. III, p. 150. 

Der Frau Heemerlin entgegen wird wieder auf Betrieh des 
Lebzelters die Wachsarbeit. ausser für die Kirche und C'orpus
christi-Bruderschaft .,weil umsonst··, eingestellt. T. IV, p. !J5. 

Die Schneider wollen den Hausbesitzer Hakl nicht auf• 
nehmen , weil er seine Schritte ohne Begrüss11ng des Hand
werkes gethan, auch weil vermöge Privilcgium hier nicht mehr 
als 6 Schneider sein diirfen T. IY, p. 94. 

Einer Witwe, die „aus dem Handwerk" heiratet, wird 
tlie Ausiibung desselben untersagt. 
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Gegenseitig<' Auskäuf(' wurclen 1:.iut Protokoll bestraft. 
T. III, p. 156. 

Der Schneider Lükner wird von einem hernmzichenden 
Arzt aus liartherg- heim 1 [andwerk verklagt, <lass selber hei 
ihm Teufelskünste für :;ein krankes Kind rerlangt habe und 
wird desshalb vom Handwerke ausgeschlossen. T. llI, pp. Gl, fi9. 

])ie Leinweber von hier werden als C'orporation um 
4 l{chst. gestraft, weil sie einen ihrer Genossen und i\Iitbürger 
auf des Herrn Sablutnik's, Verwalten; von Strass, Beg<'11ren 
w0gen verübter c: ewalt auslieferten. T. IV, p. I J . 

Das strafrechtliche Verführen 
hatte laut der vorliegenden Protokolle zum Gegenstande: 

a) l> i e b s t a h 1, \'Cr:rncht von Dienstboten am Besitzthume 
des Herrn. 

b) Es klagt Bart. Lorber der Aeltere seinen Knecht un<l 
dessen Thcilnehmer der versurhten Enttrn"Ull" von Wein 1md 
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anderen Sachen an, un,l wird vom Geri('hte hefragt, oh der 
Beschuldigte „gütlich oder peinlich t>xaminirt" werden solle, und 
oh er die mit clc111 peinlichen Examen verbundenen Kosten 
tragen wolle. 'J'. 1II, p. ~ J. 

c) Einen Ochsend i e b s t a h 1, veriiLL in II. Dreifaltigkeit, 
entdeckt und angezeigt in )lureck, weit-her zeigt, <lass nach 
Qualification des Schuhligen zur \lalelizperson derselbe inner
halb 3 Tabiren an da:,; La11dircricl1t Obmure('k ab"e"eben werden o r, b 

musste. T. III, p. 21. 

d) Einen Pferde d ich s t a h I dürfte nurn anführen, weil 
in einer Sitzung beschlus::,en wurde. im ~chlosse anzufragen, 
ob der geständige Dieb, ein hernntergckom11H•1wr, hiesiger 
.Hacker, der nach dem Geständnisse schon 1 '/: Tage am Hath
hause sitze und die Abliefernng hinauf gewärtige, nicht lieber 
zur Ersparung von Unkosten und weil er ehedem Bürger ge
wesen, einem „s pani sc hen W e rbe 1--' iibergeben werden 
möchte. T. IV. p. 109. 

Injurien z:u sühnen, ihre Folgen zu schlichten stand 
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auf rler Tagesordnung. Unter tlen meist brliehte11 Sehimpf
wörtern, oft Ergüssen der Wuth und nicht wiederzugeben, 
sind neu: g'spitzt's Leder!, Wagerlfanger, Partitimacher, Unter
futerler , Schöcklfliegerin, Doppelter, Pernhünter und der 
13. Hathsherr. T. III, pp. 7li. 77, 15G. lGD. T. IV, p. 335. 

Eine Injurie coram senatu wurde augenbfüklich bestraft, 
so der Gschmaidler Haan, weil er seinen \Yidersaeher einen 
„Marburgerschlögl" nannte; eine solche gegen die Person des 
Herrn v. Stubenberg gerichtet, erregte beim Magistrate grradezu 
Bestürzung und kostete dem Injurianten ausser Duldung man
cher Unannehmlichkeit den Betrag vo11 50 Rchst. zum .,Wir
untl Wassergebau''. T. III, p. 175. 

Im Allgemeinen wurden derlei „Hitzigkeiten" verglichen, 
durch ein- oder wechselseitige christliche Abbitte unter Auf
erlegung eines Strafgeldes, auch „als Lumpenbändel aufgehebt", 
das Wiederzusammenkrachen durch eine „Peen-· zu verhüten 
gesucht und unYerbesserliche Lästerinen mit der .,Fidl" bedroht. 

Der Kläger hiess vor Gericht seinen Sehmäher „sieh sauber 
machen", T. IV, p. 140, was diesem nur dureh Erbringung 
des Wahrheitsbeweises gelang; missglückte dieser, so konnte 
die Strafe noch dadurch verschärft werden, dass er si('h beim 
Abbitten wiederholt ,,aufR ,\faul·· schlagen musste. T. III, p. :,. 
Derlei in Untersuchung Stehenrle konntrn gegen cautio jura
rnentalis - wenn Dienstboten - auf Gutstehen der l}iem,t
geber, der Haft vorläufig entlassen werden. 'l'. [V, p. 24 7. 

Einer gefährlichen Drohung suchte man durch Einsperren 
des Drohenden in sein Haus um! ,,anschmidten" zu begegnen. 
T. lll, p. 1 68. 

Scandalprocesse und die Klatschereien einer im 
Pfarrhofe zu Negau bedienstet gewesenen Magd bes('hrnutzcn 
manche Blattseite. 

Die Jurisdiction des Magistrates unterstand einem ge
gliederten Instanzengang: Landgericht Obn,ureck, Landeshaupt
mannschaft, I.-Oe. Regierung, Hofkammer und Se. Majestät, und 
kam auch in Berührung mit der r Buchhalterei ·, T. IV, p. 237, 
und mit dem »Kellermeisteramt". T. IV. pp. 28!J, 4!"l 1. 
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Zeugen, bei Gericht zu Prscheinen durch Krankheit ver
hindert, konnten in Beisein „ etlicher Ratsherrn" in ihrer 
Wohnung abgehört werden. T. IV, p. 857. 

Bürger haben in Rechtsfällen bei ihrem Gewissen und 
ihre'.1 bürgerlichen_ Pflichten an Eidesstatt auszusagen, T. IV, 
p. 13 0; nm aber irgendwo auswärts beeidet werden zu können 
und als Zeugen zu fungiren, mussten sie ehvor hier ihres 
bürgerlichen Eides entbunden werden. T. IV, p. 357. 

Durch die Protokolle bezeugt ist die Anwendung der 
Daumschraube, bei Weibern tlic der Fitll; anch spielt der 
Pranger seine traurige Holle. 

B. ll c r Po I i t i s r h e Th e i I sein c r Wirksamkeit. 

In den .Jahren l61i3 und 1G64 als der Zeit vor der 
Schlacht vor St. Uothart, war die Gefahr türkischer Waffen
erfolge an unseren Landesgrenzen gross. Yiel Kriegsvolk 
durchzog Markt und Umgebung zur Abwehr und manche 
Abtheilungen desselben stationirten hier, deren meist partien
weises Eintreffen zur Verpflegung bald unmittelbar, theils durch 
den Verwalter von Kriegscommissären, mitunter in beun
ruhigender Weise angesagt wurde. 

So hiess es von den zu erwartenden Reichsvölkern, dass 
man den von ihnen durch Plünderung erlittenen Schaden zur 
seinerzeitigen Vergütung aufschreiben solle, und in Wirklich
keit fluchteten vor ihnen die Bewohner der umliegenden 
1)örfet· mit ihren Habseligkeiten in so bedrohlicher Menge in 
den i\Iarkt, dass über diesen Andrang herathen werden musste. 
T. III, p. 221. 

Die die Bequartirungsangelegenheit dieser 1/,eit berührenden 
bemerkenswertheren Aufaeichnungen folgen in rhronologischer 
Ordnung: 

,,Den !J. Sept. 1663 kommt eine Ordre des Landobrist, 
dass Herr Hauptmann .Münster mit seiner Compagnie sich 
allhier logiren, doch kheinem lnwoner Ungelegenheit machen 
solle, dass auch die halbe Compagnie an der Landschabrücke 
schanzen solle." Nachher wurde die Einquartirung einer am 
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3. Der. 1663 anzukommenden ,,starkhen" C'ompagnie Reichs
völker aufgetragen. T. III, p. 128. 

T. III, p. J 35. Rathschlag, ,,man müge den Herrn Com
misaryi bitten, weiln der Markt jetzt nach einander her mit 
Völkher und zwei Stab belegt gcwest, mit weiteren Einquar
tirungen zn verschonen, wolle aber den ebn hier angckhomhenen 
Umq_Jtman für seine Com1,agnie'· den YOn ihm angesuchten 
Basttag gratis bewilligen. 

T. IV, p. 28. Rathschlag, ,,weiln die Soldaten llie hier 
einquartirt werden sollen mit (wie man sagt) aiuer üblen 
Krankheit behaftet", alles aufzubieten, 11111 von ihnen rerschont 
:.m bleiben. 

T. IV, p. 256. ,,Was Comi::;aryi allda einquartirt, die 
solln noch ihr Quartier habu, keinen andern nicht anzunemben, 
und weiln vermög Kaiserl. Patent die lJuartier zu Yerändern 
kheinem Oflicier nicht, sondern denen Herren Comisarien ge
bürth, allso dem Korporalen diess zu ~ageu, und dass man 
bishero wegen ihrem Pferdt die halt in guetem passirt, hin
füro aber nichts mer passiren will, sondern sie selbsten, weil Sye 
ihr geldt darum halrn, mit Pfert werden zu unterhalten wissen." 

T. IV, p. :279. Soldaten liegen sehon 7 Woehen an 
einem Orte, wollen selbst weg, wäre ein leid1tfPrtiges Mensch 
von Obersteier nachgekommen, liege hei111 Corporalen im 
Quartier, lasse sich nicht heben. Der ( 'orporal weigere sich 
ins Perkho'sche Haus zu übersidln, weil dort. nur eine Stube, 
und die Frau Kindbetterin geworden; auch wegen der Pferde
stellung. Propositio. 

Am 2f> . Juli 1664 liekommt der lfü·hter die Ankunft der 
französischen Hilfsvölker mit dem gemeldet, dass die meiste 
Zahl der Volontiers und Officiere hier im i\Iarkte unterzu
bringen, und man sich mit Brod, Wein, Hafer, insbesondere 
aber Fischen wohl zu versehen habe, ,,sonsten die Völker ser 
üb! hauseten". 

In das Unvermeidliche hiess sich's fügen, clas Mögliche 
musste geleistet werden; allein man liest weiter: 

Den 20. Juni 1664 bekommt der Richter in der Nach-
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mittagssitzung einen Brief vom Herrn Obrist Johann Schmitt 
von Hof „unvern StraJn, welcher begert, auf sejn Regiment 
Reiter welches heute alldort stehen geblieben, noch heut 
1000 lt Brot, 2 Startin Wein und etliche Stückh Vieh hinaus
zuschicken, widrigenfalls er 100 Reiter hereinkomandiren wolle". 

Solchen oft aus Nothlagen entspringenden Uebcrgriffen 
der Commandanten musste, wie auch laut Rathschlag geschah, 
verneinend, aber mit Klugheit entgegengetreten werden. Den 
Fall, wo ein Marburger Proviantmeister den Murecker Bäckern 
ihr erkauftes Getreide abnimmt, T. III, p. 125, bei Seite ge
lassen, scheinen diese aus dem Ausnahmszustande inuerhalb 
ihrer Mauern ziemlich heil davon gekommen zu sein. An 
durch das Militär verübten Excessen finden wir mehrere ver
zeichnet, z. B. : 

T. IV, p. 107. Soldaten binclen dem Hunde eines Bürgers 
eine Blatter auf den Schweif, wodurch der Bürger öffentlich 
zum Gespötte wird. 

T. IV, p. 116. Der lange Corpora! injurirt die Bürger 
mit „Schelmb und rernhäuter", dessgleichen thun die Soldaten, 
die indess vom Freikorporalen dafür „priglt" werden, und 
wurde eine Beschwen.1.eschrift an Herrn Hauptmann beschlossen, 
weil die Soldaten auch Leute auf der Strasse angreifen. 

T. IV, p. I G7. Hauen ein Corpora! und Soldaten einen 
Bäckerjung. 

Dass aber verächtliche Gewinnsucht einzelner Bürger 
durch Verringerung des Brotgewichtes, T. III, p. 13 l, und 
wuchermässigem Yorgehen bei Verkäufen verschiedener Gegen
stände an Officiere und Gemeine böses Blut erzeugte, ist er
sichtlich, T. III, p. 209. 

Dass während dieser Zeit die öffentliche Sittlichkeit litt, 
zeigt z. B. die Klage der Soldatenweiber, dass sich ihre 
Männer immer bei den Draxlerischen Töchtern aufhalten, und 
T. III, p. 85 die Stelle: ,,Solle die Zimmerman'sche Tochter, 
auch des Politsch Satler Tochter wegen Umganges mit den 
Soldaten fort··. Schliesslich hie1: noch ein Curiosum: 

T. IV, p. 38G schreibt J. G. Herr Schra111pf ~tls Kriegs-
Miuheil . .J.o hiit. Ver•iua f , IHeiermark, XXVII. lltft, 187g, I 
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Commissär hieher, dass man insgeheim auf I. M. Verlangen 
genaue Auskunft über Zahl und Adjustirung der bequartirten 
Dragoner des Zach'schen Regimentes einlege und derlei Be
richte fortsetze ( es lagen damals 10 Mann mit 1 Corporalen 
hier). 

In der Sitzung vom 21. April 1664, T. III, p. 191 , pro
ponirt der Richter, ,,dass ain landeshauptmannschaftliches 
Patent angekommen, das anordnet, dass für die hier zusammen
gesetzten zwei in's Lager vor Kanisa bestimmten Rüstwägen 
die Bespannung zu stellen sei und wurde beschlossen, die 
bestimmte Anzahl von 12 Pferden aus den Stallungen der 
Bürger mit 4 den Tagwerkern entnommenen Trossknechten 
sammt dem Bürger Hans Khulmitsch als Zahlmeister mit dem 
abzusenden, dass Alles, was nach vorläufig erhobenem W erthe 
der Thiere über die tägliche Passirung von 20 kr. pro Pferd 
Mehraufgang sei, ferner Abnützung und Schaden an Pferd und 
Zeug aufgeschrieben und im Falle wider Erwarten die Hof
kammer nichts vergüten sollte, die Summe der Aufschrei
bungen seinerzeit als Gemeindelast im Wege der Umlage be
glichen werden sollte." 2) 

Am 16. Mai 1664, T. III, p. 208, proponirt Herr Richter, 
dass zur Hinwegführung der Rüst- und Heerwägen des Herrn 
Oberst v. Monsforth eine Vorspann von 22 Pferden zu be
schaffen sei, und wurde beschlossen dass J·ene so ehedem ' , 
noch keine Pferde abgegeben, solche jetzt zu stellen haben, 
und dass ein Bürger mitgehe, der sie wieder zurückbringe. 

NB. Die armen Tagwerker kamen nach 4 Wochen zurück 
und baten, dass man sie ablöse. 

2
) Diese Aufschreilmngen hatten ein übles Geschick• der Krieuslärm 

' " legte sich, die Bürger kamen mit ihren "Auszügln", da hiess es, 
"sollen warten, bis die von Leibnitz u. a. O. solche einreichen", und 
als man wartete und wiederkam hiess es sei viel zu spät die 

. ' ' " ' Kriegsvölker von dazumal wären schon alle abgedankt"· und doch 
belief ~ich <!er Gesammtbetrag der Forderungen für Verpflegung blos 
der Reichsvölker und für durch diese erlittene Schäden in 4 Monaten 
für den Markt Mnreck auf 853 fl. 40 kr. T. III, pp. 177-252. T. IV, 
p. 23. 
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Zudem hielt der Magistrat von ihm Ausgerüstete (Land
völker) auf den Beinen. T. III. p. 84. 

Vorstehende Zeilen zeigen, wie Magistrat und Bürgerschaft 
in harter Zeit mit Opferwilligkeit, Ausdauer, Muth und Klugheit 
ihren Theil zu den Kriegsvorbereitungen des grossen Ganzen 
beigetragen. 

Ungeachtet solcher konnte der Feind siegen und in ein
zelnen Haufen sich dem Markte nähern. Dieser Fall wurde 
von der Behörde im Beisein der Führer und ganzen Gmain 
zur Berathung vorgelegt. 

Schon zuvor machte Herr v. Stubenberg der Bürgerschaft 
den Antrag, bei Einbruch der Türken mit Weib, Kind und 
Habseligkeiten in's Schloss Obmureck zu flüchten und mit 
einem Theile Wehrhafter die dortige Besatzung zu stärken, 
wurde aber Schmirnberg, ebenfalls H. v. St. gehörig, jedoch 
einem Herrn J eery verpachtet, vorgezogen. In Folge dieses 
Antrages wurde in der Sitzung vom 5. Juli I 664, T. III, pp. 
221-22, beschlossen: 1. ,,vor dem begebenden Fall das sei
nige samt weib und Kint zu salviren, die Burger aber jeder 
in Persohn krafft seines Aidtschwur bis auf die eyseriste noth 
zu verbleiben und zu halten wissen;" 2. mit verschärften Mass
nahmen die Befestigung der Umdämmung durch Palisaden 
fortzusetzen und die darwider schmähenden Weiber mit der 
Fidl zu bestrafen; 3. ,,Solle täglichen ain Viert! mit dem 
Spüll zur wacht aufziehen und Herrn Verwalter zu Rathkers
purkh anzuspröchen, weiln er täglic4en Zeitungen bekhombt, 
dass er uns dessen in begebender noth damit man Weib und 
Kindt alsobalten salviren konnte erindern thete, auch wacht 
bei Halbenrain und andern orthen zu bestölln, sowolln Herrn 
Verwalter wegen wacht und Losungsschuss, mit Herr Pfarrer 
und den anliegenden Dörfern wegen des Gloggenstraich und 
Losungsschuss gleichfalls zu unterreden und diess anzudeuten 
und inmitten solle die Burgerschaft ihre Rüstung sauber putzen, 
mit Pulver und Bley versehen und aller beraithschaft stehen." 

Eine Vorsichtsmassregel weiter, T. III, p. 216, ,,weiln wegen 
des Erbfeints grosse Gefar obhanden die gemainen Markhts 

7* 
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Schriften und Freiheiten entweder in Ihr Gu. Haus in Graz 
oder so es alklorthcn nicht unterzubringen in ain anderes 
sicheres orth zu führen und zu salviren·'. 

Dass aber nicht blos der Einbruch türkischer Heerestheile, 
sondern auch Raubgesi1ulel zu fürchten war, geht aus mehreren 
Aufschreibungen hervor. So wurde auf die erlangte Nachricht, 
dass der Türke anderwärts Brenner ausgesandt habe, T. lll, 
p. 92, ,,der Burgerschaft bei Straff und insouderheit den 
wirthen auferlegt, achtung zu haben, die Pedlleith und frembte 
herkumbende verdächtige Raissente l'crsohnen nicht ,m be
herbergen'·; weiters heisst es a11 einer Stelle: der Erbfeind 
hat "an die 500 Petler" ausgesandt. Und einen räuberischen 
Ueberfall hatte Mureck. wie ein Steinbild (s. d. Beilage) hier 
darzustellen scheint, Yermuthlich erlitten. Dieses !12 C'mt. lang, 
61 Cmt. breit gegenüber dem Eingange in den Tlmrm rnm 
Dachboden des Rathhauses aus - an der Innenseite der 
nördlich gelegenen Mauer desselben eingemauert, stellt den 
.Markt mit dem alten Rathhause, also aus der Zeit vor unserem 
hier behandelten Abschnitte dar; Narrenhäusl oder Narren
koLter und Pranger finden sich vor selbem; mit einem Arme 
an letzterem angeheftet steht ein Bursche ganz so angethan, 
wie eine Anzahl mit Beute Beladener und Bewaffneter am 
Damme aufwärts zieht, und erwartet von einem Manne in 
Amtstracht den Tod durch l'ulver und Bki den eine zweite 

' hinter ersterem stehende obrigkeitliche Person ausgesprochen 
ZU haben scheint, als zwei Heiter von unten herauf sprengend 
mit erhobenen Händen, der wahrscheinlich , on Obmureck als 
unklug angesehenen Ly11chjustiz Einhalt zu gebieten das 
Ansehen haben. 11it der Deutung der Darstellung als eines 
und zwar vor Kurze lll erlittenen räuberischen Ueberfalls 
stimmt das Geschrei der über den Palisadenbau erbosten 
Weiber. T. III. p. 221, ,,das (ungeachtet der Palisaden) nicht 
abermal Unbail llber den Markbt kombe wie schon beschehen 
und die Herrn vom Gerichte seihst erlebt betten". 

Vor Allem war man daher bedacht, den Ort hinter den 
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Gärten am Damme. m11 ihn ,.\Or ain nnlauff zu ven;ichern", so 
vollständig rnit Palisaden zn mnschliessen, dass nicht einmal 
ein Durchgang beim Fleischer Weheritseh (Nr. 64) fllr Per
sonen aus dem Schlosse gestattet wmde. 

Es wurde beschlossen. der Richter B. Lorber der Ä. solle, 
nachdem er sich erholen 100 Klft Palisaden anf eigene Kosten 
herzustellen, Baumeister heim Werke sein, im Einverständnisse 
mit dem hier stationirtrn Hrn. Lieutenant alles Zweckmässige 
veranlassen und die Tagwerker und Tagwerkerinen znr :\Jit
arheit verhalten -· alles bei militärischer I•:xecution im Wei · 
gernngsfalle; die Gassen sollen mit Ketten gesperrt. die Gewehre 
geputzt, T. III. p. 86. der Bartholomä ;\farkt (166'1), T. III, 
p. 104, yersehoben werden, alle Nacht „ain Yiertl ohne Spl\l 
auf die Wacht und meniglich sich mit Puh·er und Blei ver
sehen." Auch einer Schiessstätte geschieht T. IV, p. D7, Er
wähnung. Erist nach mehr als einem Jahre später wurde eine 
von den Führern oft verlangte. vom Magistrate während der 
Anwesenheit der Soldat<>n standhaft verwei!!erte ~fusternn~ 
l\ber die bewaffneten Bürger gehalten und in rler Sitzung vom 
27. Martii lß6fi Herr Richter för den Hauptmann Hrn. Andre 
Fugger, ,,weilns auch sein \'ater gewe~st. zn einem Leitenamht. 
H. B. Lorber d . .J. zum Fehnclrich und die Viertlmaister zu 
Gemain Marktes Officiren verordnet". 

Eine P o I i z e i o r ,l n n n g. deren T. III, p. 2fl Erwähnung 
~eschieht, erfloss vom Herrn von Stuhenberg; von den 7 Pnnkten 
derselben berührt unser Protokoll hloss den auf die Wirthe 
hezllglichen. 

Der Wirth Polania liess clen ~achts angekommenen ITrrrn 
Comissär v. Maisehwand und einen anderen Edelmann nicht 
mehr ein; dafür drohte ersterer hri näch:,ter Gclegenhrit 
200 Reiter in den Markt zu schicken und dem Wirthe ein 
paar Kugeln in den Leih zu jngen. T. IV, p. 18'.1. Um solchen 
sehr missfälligen \' orkommnissen zu begegnen, wurde in rler 
Pol.-Ordnung 4- Wirthen befohlen, .,ihre Tafln auszustecken" 
und Fremde insbe~ondere zur l\Iarktzeit aufzunehmen. Da 
diese Schwierigkeiten mad1ten und mit drm Vorwurfe an-
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rückten , die Obrigkeit möge die Einkehrenden auch dazu 
verhalten, ihren Hafer im Gasthause und nicht auswärts zu 
kaufen und bei vorgenommener Wahl Anderer einige Bürger 
sich den Spass erlaubten, verkommene Subjecte vorzuschlagen, 
wurden ex offo die 4 Bäcker zur Führung der Einkehrwirths
häuser berufen. 

T. IV, p. 183, wurde den Wirthen in Anbetracht des 
drohenden Pestausbruches verl,oten, nach !J Uhr Abends Wein 
zu schenken, Tumulte oder Maskeraden zu dulden. 

Die Bäcker hatten ihre Brodordnung, T. IV, p. 183, 
welche das Backen unter dem Gewichte mit Geldstrafen und 
Confiscation des beanständeten Gebäckes belegte und bestellte 
„Brotwäger" führten die Aufsicht. Unter den Sorten desselben 
kommen auch die Bretzen vor, von welchen der Magistrat 
meint, dass sie grösser und reinlicher gebacken werden sollten. 

Entschuldigung des zu geringen Gewichtes war immer 
dieselbe: müssten so und so theuer von der Herrschaft ein
kaufen, wäre überhaupt der Preis der Frucht wegen der 
Verwüstungen in Ungarn sehr gestiegen, es möchte ihnen 
also noch für ein paar Tage, bis sie das theure Getreide 
verbacken, das geringere Gewicht .eingehenkt" bleiben. Es 
wurden vom Magistrate aus nahegelegenen Städten und Märkten 
Exemplare des Gebäckes zur Darnachachtung den Bäckern 
vorgewiesen. 

Die Fleischhauer finden sich bereits als sesshafte 
Bürger und scheint der passus T. IV, p. 360: Die Fleisch
hacker so wie früher jährlich aufnehmen und angeloben lassen, 
schon mehr Formsache gewesen zu sein. Sie hatten eine 
Ordnung, und was diese, sowie zeitweise Erlässe in dieser 
Zeit befahlen, dürfte aus Nachstehendem zu ersehen sein. 

Die Fleischbesichter hatten das geschlachtete Vieh wochent
lich der _Versteuerung wegen zu specificiren, T. IV, p. 53. Es 
wurde Rmd-, Schaf-, Kalbs- und Castraunfleisch ausgehack~ 
Kalbsköpfe und Füsse sollten nicht .zerhackt", sondern ganz 
gegeben, das Kälberne in der Penkh'' und nicht zu Hause 
d' " , 
ie Kerzen pfundweise gegeben, die Bratwürste, welche ·/, 'it 
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zu wiegen haben und nur 12 Loth schwer sind, nicht so klein 
gemacht, das Vieh bei Tag und nicht bei der Nacht ge
schlachtet, die schweren Ochsen nicht weiter verkauft werden 
und sollen sich die Fleischhauer mit gehörig visirten Gewichten 
versehen, ,,alles Steinwerch" wegthun. T. IV, p. 300. Als diese 
gegen mehrere dieser Verordnungen Vorstellung machten und 
ersuchten, es möge das Hereinbringen von Fleisch durch die 
,,Störer", so auch das Schlachten von nKälbernen und Schwei
nenen" zum Verkaufe und Auskochen abgestellt werden, T. IV, 
p. 445, aber hierauf zu hören bekamen, ,,hätten lange .gute 
Einkaufszeiten gehabt um das Fleisch billiger zu geben, hätten 
sich durch die Kriegszustände bereichert", und ihnen weiters 
gedroht wurde, dass, wenn sie um den bisherigen Preis nicht 
ferner „aushacken, jedem Mänigklichen nicht bloss an Wochen
marktägen, sondern täglichen etc. Fleisch hereinzutragen erlaubt 
sein solle", so remonstrirten sie durch Entlassung ihres Ge
sindes. T. IV, p. 34. 

Die Fleischhackerordnung wurde am 18. Sept. 16 G 7 ver
lesen, für gut befunden, solche auszufertigen, auf eine „aigent
liche Tafl angemacht vor den Penkhen" aufzuschlagen, T. IV, 
p. 460, und deren Besitzer (Pächter) für die Beschmutzung 
selber verantwortlich zu machen befohlen. T. IV, p. 4 78. 

Unter den Professionisten kommen auch Pflasterer, Bild
und Steinhauer und Büchsenmacher vor. Sechs Schneider übten 
im Markte ihre Kunst, wovon einer der a-la-moda-Schneider 
hiess. 

Ein wachsames Auge wurde auf die ö ff e n t l i c h e Si t t-
1 ich k e i t gerichtet. Dem Prix Schmit wird ernstlich verboten, 
liederlichen Bürgersöhnen Unterstand zu geben T. IY, p. 395, 
und wird im Allgemeinen gerügt, dass Bürgcrsöhne auf der 
"Tratn" und im .Hart" dem ,,Ludern und Spielen" nach
gehen. T. IV, p. 356. Einern Bürger wird bei der Behörde 
gesagt, dass, wenn sich die üblen Gerüchte über die Aufführung 
seiner Tochter bewahrheiten, man ihm ex off o sein Haus ver
kaufen und ihn selbst wegschaffen werde. T. IV, p. 356. 

Wenn Bekanntschaften natürliche Folgen hatten, die allso-
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balrl durch die Ehe be~lichen wurden. musste der Schuld
tragende dennoch 3 Rchst. zahlen. T. IV, p. 2f>7. 

Weiters sah man den Wucherern auf die Finger, T. IY, 
p. 313, Uberwachte die llaltung der Sonntagsfeier durch 
Schliessung der Yerkaufägewölbe während des Gottesdienstes. 
endlich das Bett e I wes e n durch die Yerordn\lllf.r, dass kein 
Bettler ohne seinem Zeichen von Haus zu Haus ~ehe und die 
Aufstellung eines eigenen Betteh-ogtes. da der Gerichtsdiener 
wiederholt heschuldigt wird, Bettlern Unterstand zu geben. 

Die Sanitätspolizei beschäftigte si<'h mit llen Badern 
und den BadhäuRern, mit Massnahmen gegen epidernisehe 
Krankheiten der Menschen und Thiere und öffentliche Un
reinlichkeit. 

Das ärztliche Personale hei,tand aus den Badern : Georg 
Friedrich Carl. Mathias Vogl und einer Hehamme. Dem ersteren, 
von dem fast ausschliesslich die Rede ist. wird aufgetragen, 
,.zu reich und arm um ihr Geld gutwillig zu gel1en und nicht 
zu verwaigrrn, wie er eR his nun getan-', T. ]Y, p. 21 l. das 
häufige Hin- und Ilerreisen unten:;agt; er wird hefragt. oh er 
sich verpflichte, bei Ausbruch der Pest sich verwenden zu 
lassen, und wird in einem Falle rnü,~lungener Ikilung einer 
Wunde verurtheilt, dem Patienten die fUr die Heilung vor
hinein erlegten 22 fl . bis auf 5 fl. ,,f'Urn ersten Pant und 
Brantlöschung" zuriickzugeben etc. T. IV, p. 4 48. 

Mitunter kamen auch, besonders zu Marktzeiten, zuge
reiste Ueilktinstler. 

Obwohl zwischen Bader nncl Wundarzt bereits unter
schieden und auf das .. approbirt'· ein Gewicht gekgt wurde, 
T. IV, PP· 125, 312, RO gab es hier wie gesagt nur Individuen 
ersterer Sorte; die Baderei wird ein Handwerk genannt. die 
solches ausllbten, mussten ein Badhaui, halten. T. ff, pp. 42 
ll. 35!). 

T. IV, p. 178 „khomht ain Pot von der Lanch;chaft, 
wäre im römisrben Reiche die Infection (Pest) a11sgehrochen, 
allso allda im Lande allenthalben obsicht zu halten und von 
selbigen orth ohne Fedy nimant passiren zu lassen, sondern 
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in deme d i e In f e c t i o n so r d nun g, wie es 1-rehräuchig, zn 
halten.'' 

F,ine vorgekommene ViehReuche erforderte das nmtliche 
Einschreiten; es wurde auf Anregung der Fiihrer dem Gerichts
diener, 'irinem Sohne und dem Sehweinhirten befohlen, die 
„rev. Asspeiner vom verdorbnen Yieh allenthalben zusammen 
zu klauben, zu vergraben oder ins rinnende W nsser zu werfen. 
ebendorthin 1 !) rlie Aser, statt in die Graben herum"; zugleich 
befohlen, den Ifans Praunstein, .,der mit nin pnar Ochsen den 
unfahl vernrsacht", zu bestrafen. T. IV, p. 2G. 

So wie Rinderpest und Kriegslage die Intervention der 
Landschaft zu Gunsten der Versorgung des Grnzer FleisrlnnarkteR, 
so scheint die l '<'Stgefahr das Patent wegen A bsrhaffnng der 
,,Zikeiner und anderer schlechter leit" veranlasst zu haben. 
T. IV, p. 308. 

Auch wnrde aufgetragen, die "rev. Gail" nicht an den 
Weg vor's Haus zu legen. T. IV, p. 24. 

Wiederholte grossartige Br ä n rl e erfordern zur \' er
hiitung der Wiederkehr das Möglicl1e vorzukehren. 

Den jungen Biirgern solle statt eines Gewehres ein lederner 
Wassereimper abverlangt werden. T. I\·, p. 24; bei Einrlarhungen 
mit Stroh wird die F,inrerle der Nachbarn oh Feuergefährlich· 
keit heriicki:;ichtigt, das Vortragen von „hrennenden Srhahen'' 
und Fackeln brim nilchtlichen Durchfahren und das unvorsichtige 
Schiessen naC'h Tanhen aufStrohclächern wurde verboten, T. IV, 
pp. 20ß und 215; Brandstätten mussten ehestens n.ufgehaut 
und rlir Bcsicht<'r verhalten werden Acht zu hahen, chlss auf 
den Dachböden di<' vorgeRchriebene )!enge Wasser in Bereit
schaft gehalten wcr,Ie. T. IV, pp. 206 u. 215. 

Nachtwächter, welchen wiederholt erinnert wircl, dass C'S 

gegen ihre Yerpttichtung sei, nach Mitternacht ,.schon wegen 
der fremden clurchraisenden leith" die Stunden falsch oder 
wohl gar nicht anszurnfcn. werden auch ,.Fenerriefcr" genannt. 

Der Ausbrnch eines Brandes. heisst es, sei allsohalrl durch 
den „Glockenstraich" kund zu thun. T. I\', p. 24. 

Das S p i t a 1, mit verarmten erwerbsunfähigen Bnrgern 
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und altgedienten Dienstboten belegt, stand unter einem Spital
meister und der .,Spitalmarin" und wurde gelegentlich auch 
mit alten, bei Lizitationen unveräusserbaren Effecten und 
confiscirten Esswaren bedacht. Eine im K eller des Hauses 14 
derzeit eingemauerte und dort bei einem Baue gefundene 
Steininschrift sagt: "Dieses Spital hat der W olgeborne Hans 
Herr v. Stubenberg, Obrister Erbschenk in Land Steier, ge
wesener Herr allhier zu sein und der Seinigen Gedachtnuss 

Erpaut 1560." 
Die Sc h u I e stand unter der Aufsicht der vom Magistrate 

aus seiner Mitte entnommenen ,.Schulvisitatoren", doch unter 
Einflussnahme des Herrn v. Stubenberg. Diesem Umstande 
scheint es zugeschrieben werden zu mussen, dass der Schul
meister Bernardin Mantiano ungeachtet häufiger Klagen Uber 
dessen mangelhafte Dienstleistung und zu hoch gestellte 
Forderungen bei Conducten, T. IV, p. 213, ungeachtet wieder
holter Scandalprocesse mit den Burgern bei förmlicher Auf
lehnung gegen den .Magistrat, T. IY, p. 366, und dem Umstande, 
dass er noch dazu wellsche Kaufleute „wiederrechtlich" in Kost 
und Wohnung nimmt, erst nach Jahre langer Anstrengung 
entfernt werden konnte, und nur gegen dem, dass die Uber 
ihn verhängte .,Peen'· aufgelassen und die zur Begleichung 
selber zurUckgehaltene Besoldung (er hatte 11 fl. 15', kr. 
jährlich) ausbezahlt wurde. 

Auch der neu aufgenommene Schullehrer that seine 
Schuldigkeit schlecht. Die Schule lag in Argem und - wahr
scheinlich schon seit Langem; Winkelschulen (eine des 
Scheuchenapfl) erbllihten und es darf nicht wundern, dass ein 
zum Vormunde ersehener Bürger sich mit Unkundc im Lesen 
und Schreiben auswiess und Fuhrer der ,,Gemain" bei ihrer 
Wiederwahl baten Andere zu nehmen die besser lesen und , 
schreiben können. 

T. IV, p. 184. Das Bittgesuch eines gewissen Paulus 
Majus Ililperhussanus dto. Brunsee 1568 an den Magistrat 
um Verleihung der hiesigen Präceptorsstelle, welcher verspricht, 
die Kinder ausser dem für's bürgerliche Leben Nöthigen auch 
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noch in: pietate et moribus, sowie im Griechischen und Latein 
zu untenichten, dürfte die Annahme gestatten, dass hundert 
Jahre fruher die Schule besser bestellt gewesen. 

Auf richtiges l\I a s s und Gewicht scheint der l\farristrat 
" weniger grnau gesehen zu haben, da wir von der Beschlag-

nahme einer bedeutenden .Menge derlei Objecte lesen, die der 
Profoss und Cementer der löbl. Regierung verfugte und deren 
Abfuhr die Behörde sich mit dem widersetzte, ,,dass vorher 
jedes einzelne Stlirk genau beschrieben werde, damit nicht 
hintentrein noch mehr heraus käme". T. IV, p. 272. 

Zur Zeit der Gefahr wurde der .Markt in Vierteln einge
theilt, deren jedes einem Viertelmeister unterstand. Obwohl 
dieses Amt vorzugsweise einen militärischen Charakter trug, 
waren diese Functionäre Yermittler politischer Anordnungen 
überhaupt, T. III, p. I 04, und hatten wie alle anderen unentgelt
lichen Wlirdenträger wenig Lust, ihr Amt weiter als absolut 
nöthig fortzuführen. 

C. D er ökonomische Th e i 1 

befasst sich : 

a) mit dem Baum e ister, welcher die nötbigsten Bau- und 
Zimmermannswerkzeuge und ~Iaterialien in Yenvahrung 
und Verrechnung hat, die öffentlichen Bauten, als Brücken, 
Stege und Wehren vorzuschlagen und die genehmigten zu 
vollführen hatte. 

Wir erfahren aus einer den Baumeister berührenden 
Aufzeichnung, T. IV, p. 59, so von einer Art StrandreC'ht: 
- "seye disser Tag in grossen Wasser ain Plctten herein 
in gang am stög angerunnen, welliche der Paumaister mit 
denen hebern aufgefangen, die bette der hoffischer göstert 
früe hinwekgefürt mit Vorgebn, dass es Herr Yerwaltcr 
bevclch und zur henschaft gehörte, was zu tun ? Ratschlag: 
Alldieweiln Jeder Zeit was auf gemainen Markht Wihr 
oder in Gang herein- oder aufgerunnen ist, dem gemainen 
Markht gehört hat, Massen es auch in hiersein des gd. 
Herrn und mit dero wissen wegen der W eitersfeldterischen 
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Mill also heschehen. so solle Herr Ril'!1trr lwi JlC'rrn \'er
w81ter allda zur erhal<ltung der altrn Gerechtigkeit daroh 
sein und die Pletten zurlickzuhringen sehen.·' 

Der Baumeister hatte die Bezahlung des Kreuzers 
für \' erfül1rung einer J{]after Holz durch das märktische 
Schiff zu überwachen und zu sehen. class die Tagwerker 
von selbrn kE'inen rigenmächtigen Gebrauch machen. 

b) mit den Tagwerke r n. welche gehalten waren, sich Yom 
Baumeister hei öffentlichen Arheitcn gehrauchE'n zn lassrn. 
Es wircl ihnen am,gestellt, dass sie lieber fischen uncl wm 
Bauern als zu den Bürgern in Arbeit gehen. Jlitunter wircl 
ihnen mit Ausweisung gerlroht und angerlcntet. class keinrm 
von ihnen. der nicht rin "Ilä.usl • hat. eine Kuh zu halten 
gestattet sei, T. IV, p. 364; 

c) mit den II e b e rn, die jährlich .,in die Gelübde" genornmen. 
eine Zunft bildeten, die so sehr auf Ehre hiPlt. dass sie 
einen tles Ehebruches beschuldigten Genossen ausschlo~s. 
Sie hatten den geheirnen Auftrag, clem Jlauthner genauen 
Be1icht über auf- uncl abgeladenes Salz etc. und in die 
Keller „gesrhos~ene • Weine zu erstatten. dem Jlc::,sner 
aber heim Wetterleuten zu helfen, zudem auf die „Lendt" 
Obsicht zu führen; 

cl) mit den F c u e rr i e fern, clie nehst ihrer hckannten Lau
heit im .Ausriefen" ihrer Amtspflitht ausserhalh der Thore 
schon gar nicht gtnügen wollen: 

e) mit den Fe 1 d hüte r n. die wierler einzu.fuhren man ge-
11öthigt war. weil das Kraut vom Frlcle weirnrstohlen 
wurde, - mit den K ii h h a 1 t er n, vo11 denen das Protokoll 
nie ohne Beisetzung des .reverendo~ spriC'ht; i-;ie sind im 
\' erdachte, aus guten (;.rünrlen hei Freveln der r nterrakit
scher Bauern durrh die Finrrer zu sehen, währC'ncl sie wieder 

"' Klage führen, dass ihnen die vom )larkte vrrsprochrne 
Kost vorenthalten werde, endlirh no"lt 

f) mit den Verfertigern zu theurer Todtentruhen und 

g) mit der Berainung. T. III, p. 45. 
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D. S t e u er wes e n. 
Die jährlich um "Jlittfasten" zum Theile vom Magistrate 

aus der „Gmain··, theils von dieser aus <lern Hathe gewühlten 
1 O bis 1 4 Steuercommbsarien, auch St e u e r h er r e n "enannt 

b ' 
repartirten die Gewerbesteuer. ,on weichet (als märkth;chem 
Einkommen) ,·orwicgcml die Hede ist. T. III, p. 43. Die Re
partirung wurde ,,nach alten brauch angeschlagen. doeh nach 
Billigkeit, wehr im Aufuemhen, mehreres. clen abnemenclen 
aber zu mindern··. 'l'. l\", p. Jü\J. Diese Steuer betrug lOb 
nach eine111 \" oranschlagc des Bedarfes, ist nicht ersichtlich) 
pro rn64: :rnu tt. :i ,:- 14 dl., pro löü:i: :wo tt. :.! ,, :.! cll. 

Das Ausschwätzen aus tkn bezüglichen Herathungen wurde 
mit 4 Rclu,t. gebüsst 11ml suchten sich einzelne dieser 8teuer 
dadurch zu cntzil'hcn. thtss sie au:swärts Jlagazine und .Ein
lagerung:skeller mietheten. 'l'. 1 \", p. 3o3. 

Ausserordentlichc Ausgaben machten wiederholt die Um
lage (nAnlag") nuthig, auch ge:,chah es in solchen Fällen, c.la:ss 
der Richter au:s Eigenem die J!ittel vorzuschiessen vom Hathe 
aufgefordert wurde. 

An Obmnrel'I, hatte c.ler Jlarkt UrlJarialgiebigkcitcn. IJie 
Laud~chaft erhielt den Ertrag vom Taz, der verpachtet wurde. 

Auch der Leiustcuer wirc.l T. III. p. 100 gedacht, welche 
Benennung in einem Stiftbiichel der ehemaligen Herrschaft 
Weitersfeld vom Jahre 17 2 2 gleichbec.leutcnd mit Contribution ist. 

T. lV, p. 27!J verlangt Obmureck bis ~fartini lGGü vom 
Magistrate 300 IL Xachzahlung an Steuern, weil vermöge Zu
schlages ,·on 3 l'rc. auf c.lie Url.J.-Gabc11 rnn Seite des land
schaftl. Hentmcister:s ein solches Deficit ent:st,mden und wurde 
zur Aufbringung dieser Summe der doppelte 1 [ausguhlen aus
geschrieben. 

Mehrere au:-;würtige Ilerr:schaften fordertc11 ,·on Jlurecker 
Bürgern den W einhergzchent. 

Unklar sind die .\uf1.eichnungen liher die lle:st"haffung 
<ler Br an d s t e II er und findet sich in :selben kein sicherer 
Anhaltspunkt zur Definition des öfter henannten Brandsteuer
eisens. 
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Fassbarer für den der damaligen Steuerverhältnisse Un
kundigen ist folgende Stelle T. IV, p. 97: ,,Herr Michael Fluk 

' landschaftl. Pfentner zwischen Mur und Traw hat anheut eine 
Intimation allhero geben, dass er den gemainen Markt und 
Burgerschaft mit allen Steuern und Anlagen in einer löbl. 
Landschaft Namen punkto ausständiger Steuer und Contributio
nen (ausständig von Obmureck wahrscheinlich) eingepfennt, daher 
er es einem Er. Magistrat und ganzen Burgerschaft intimiren 
wollen und dagegen den gehorsamb der gnädigen Herrsthaft 
verbiete," wogegen von dieser, T. IV, p. 279, ein Schreiben 
hieher kommt, ,,dass Ihro Excellenz sich der landschaftlichen 
Pfentung andermalig entwehrt und bei hoher Strafe gebietet, 
weder dem Herrn l. Rentmeister noch jemant von derselben d<'n 
Gehorsam zu leisten" etc. 

E. Der bürgerliche und amtliche Verkehr. 

Der Absatz handwerklicher und Bodenerzeugnisse im 
Markte und auswärts, Handel mit Salz Eisen Weinen auch , , , 
im Grösseren und Detailwaarenverschleiss wurde durch den 
Wochenmarkt und die beiden Jahrmärkte zu Bartlmä und ,, 
Micheli", durch die Marktfahrten, durch die Ueberfubr an der St.eile 
der heutigen Murbrücke, ,,Uhrfahr" genannt, die Strasse zur 
l\fauth an der „Tornlaken", die Ungarstrasse, endlich durch eine 
Marktwage vor dem Rathhause auf welcher alles henia und 

' " t, 
anders" abgewogen wurde, T. IV, p. 360, vermittelt. 

Einkäufe machten unsern Bürgern häufig Reisen nach 
~inz, Eisenerz und Vordernberg nötbig un<l wurden hierzu auch, 
vielleicht der mehreren Sicherheit wegen, die Strassen benützt, 
welche durch die an der Mur liegenden Dörfer führten. 

Von einem geregelten Postwesen, wie zu Anfang dieses 
Jahrhunderts, verlautet nichts, wohl aber werden „zween 
durch ~en Magistrat aufgenomene aigne Potten mit Tragung 
ordentlichen Schildes" erwähnt. 

Die Bürger von Mureck hatten das Recht im Bereiche 
de~ Landgerichtes einen privilegirten Handel ~t Weinen zu 
treiben; diese durften jedoch nur mit des Gerichtes Vorwissen 

t 
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in's Oberland feil geführt werden. Dieses hatte zu wachen, 
dass nur wirkliche Bllrger mit Wein handeln und dass diese 
etwa nicht Fremden im Einkaufe Vorschub leisten. 

Uebertretungen von derlei Satzungen führten im Betre
tungsfalle zur Confiscation der „Conterbande". 

Galt es häufig Verkehrsstörungen (p. 11) im Orte zu be
gegnen, so war es auch nicht minder oft nothwendig, Schädi
gungen, die denselben auswärts bedrohten, hintanzubalten. 

Wenn nun beispielsweise der Pfarrer von Abstal einem 
unserer Hafner die nach altem Gebrauch dort feilgebotenen 
,,Häferl" zerschlägt, - die Radkersburger allen Ernstes ver
langen, dass die von Mureck ihre in den unteren Gebirgen 
erbauten Mäste und Weine nicht durch ihre Stadt, sondern 
jeden andern nächsten Weg nach vorhergegangener Meldung 
an ihre „Ueberreiter" heimführen, - ebendieselben einein 
hiesigen Bllrger 14 Fuder Salz wegnehmen, T.IV, p.139, -
die Leibnitzer mit Hilfe des Verwalters in Strass es dem 
Lebzelter von hier mit seinen in St. Veit am Vogau ausge
botenen Wachswaaren ebenso machen, und dergl., und in allen 
diesen Fällen der Schutz des Gerichtes in Anspruch genommen 
wird, so ist da genügend Stoff zum nachdrücklichen Einschreiten 
durch Compas- und Intercessionsschreiben" geboten. Der ,, 
Amtsverkehr überhaupt erstreckte sich weit aus 1

). Dieser Ver-
kehr förderte oft wechselseitige Amtsinteressen, veranlasste 
aber auch mitunter neue Streitigkeiten. 

Indem wir diesen auswärtigen amtlichen Verkehr in's Auge 
fassten, bot sich die Gelegenheit, den Einblick zu thun in höchst 
ungemüthliche Verhältnisse zwischen benachbarten Obrigkeiten. 

Häufig wurde von Auswärts an den Magistrat das An
suchen um Ausstellung von Geburtsbriefen gestellt, und obwohl 
1651 unter Pfarrer Ferbeser bereits ein Taufbuch ') vorkömmt, 

3) Aus Florenz verlangt ein Herr Johannes Ruess, hiesiger Biir~ersso~n, 
.reformirter Fehndrich unter des Grossherzogs Leibquarti", scme 

Erbschaftsportion. , 
' ) Der aufschreibende Messner soll, wie von Alters lter, für Verzeichnung 

einer Geburt 1 Kreuzer bekommen. T. IV, p. 182. 
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so ist es doch nur immer die Behörde, die solche ausfertigt. 
Es galt die eheliche und bürgerliche Geburt (im Gegensatze 
zu den Leibeigenen) zu constatiren, ohne welche Urkunde 
man in keine Lehre aufgenommen werden, T. l V, p. 33:.l, in 
keinen l.Jürgerlichen Verband eintreten konnte. T. IV, p. :w:2. 

F. Mureck und Ob m II reck. 

Altgeknüpfte Bande einerseits des Schutzes und Wohl
wollens, anderseits der Dankbarkeit, Ehrfurcht und des Ge
horsams, Bande des gewohnten amtlichen Verkehres und 
wechselseitigen Interesses umschlangen dm; Gemeindewesen und 
die \'erwaltung, den Bürger von Mureck mit dem Dynasten 
in Oumurock. l\lit Stolz nennt sich unser Markt einen Herrn-

" markt" und kein „Mitlaydn", die oben fungirende Gerichts-
uarkeit die "mehrere Obrigkeit", er nennt seine Gemeinde
verfassung eine Gabe der Herren v. Stubenberg, bestätiget 
durch Decrete von Seiten des jeweiligen Inhabers. 

Diess eingelebte \' erhältniss findet sit:h Lei der Generation 
des Zeitabschnittes der vorliegenden Protokolle, frisch erhalten 
durch fortdauernde Ausflüsse von Mac:ht, Wohl wollen und das 
Ansehen einer kleinen Hofhaltung im Sd1losse; ,rnr ein 
wichtiger Rechtsstreit im Markte im Gange, ::;o wurde die 
Verwendung Stubenberg'::; beansprucht; nach einem Brande 
bewirkte er zu Gunsten des getroffenen .Marktes eine Brand
steuer; zur Zeit der äussersten Türkenbedrängniss bietet er 
der Bürgerschaft Zufluchtstätten iu seinen Sehlössern sucht 
<lie Last der Eim1uartirung zu erlci~htern, schenkt, \,. l \', 
p. 391, ein Stück von seinem Grunde zur Erbauung einer 
märktischen Ziegelei, ermuntert den Magistrat unter Zusage 
seiner guten Dienste zur Einführnng einer Mauth; ein Stuben
berg erbaute hier ein Spital, - was Wunder die Freude, als 
d~r regierende Herr k. k. Kämmerer und Exeellenz geworde11? 
dw an Bestürzung grenzende Besorgniss un:-eres Rathskörpers, 
es könnte demselben eine irgendwo gefallene respectwidrige 
Aeusserung <lurch seinen Kammerdiener hinterbracht werden 
und <lie Bemühung, Missverständnisse hervorgcrtan.rcn au: 
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Intrressenberührung und <lern amtlichen Verkehre ehestens 
aus .dem Wege zu raurnben" '? 

Die Bezüge und Vortheilc Obmurecks vom Markte waren 
nach den protokollarischen Aufzeichnungen das Zinsunschlitt, 
das Zwangsrecht, welches die Bäcker verhielt, die Getrei<le
vorräthe der Herrschaft 11111 den von ihr heliebten Preis zu 
kaufen, Urbarial-Ahgaben, T. IY, p. 38, wahrscheinlich ein 
Schutzgeld und bei Vermittlung erheblicher Vortheile eine 
abverlangte "Recompens", T. IY, p. 35:i. 

Obwohl Herr v. Stubenberg widerholt Magistrat, Führer 
und Ausschuss der "Gmain" vor sich befahl, um eine gnädige 
,,Resolution" zu hören, T. IV, p. 307, und überhaupt seiner 
Würde volle Geltung zu verschaffen wusste, so vergass auch 
unser Magistrat nie, dem Bewusstsein seiner achtenswerthen 
Stellung Ausdruck zu geben und der Herrschaft gegenüber 
das bürgerliche Interesse zu vertreten. T. IV, 346, 416 u. a. 
Und gleich würdig vertrat der Magistrat den Markt anderen 
Herren gegenüber. T. IV, 277. 

G. Bürgersinn und Bürgerehre. 

Der Betrieb Yon Hanclel und Gewerben neben der Land
wirthschaft mit einem Achtung gebietenden Wohlstande, die 
Verpflichtung, jedes übertragene Ehrenamt in der Gemeinde 
zu übernehmen, Befreiung von der Roboth, Freizügigkeit im 
Gegensatze zu den an die Scholle Gebundenen, der Besitz von 
Immunitäten des Marktes überhaupt und der Privilegien der 
Zünfte, endlich Burschenwanderschaften in vieler Herren Länder 
scheinen jenen Dl1rgerstolz erzeugt zu haben, welcher unsere 
protokollarischen Aufzeichnungen durchweht, und in den 
Aeusserungen seines Bewusstseins dem Selbstgefühle höherer 
Stände kaum nachstand. 

Die Bürgerehre vertrug nicht den mindesten in damaligen 
oft recht sonderbaren Anschauungen gegründeten Makel. So 
konnte Beihilfe beim Verscharren eines Aases, T. III, p. 260, 
Losmachung eines in einer Rauferei sich erhängt habenuen 
bereits todten Hundes, der geringste Verkehr mit r.crid1ti;-

11itt1a('i) dt•1 hikt. Ven·lni f. Steiermark, XX:Vll. lh•ft, 1879. 8 
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hiischern die gleiche Strafe zur Folge haben, wie Diebstahl, 
T. IV, p. 55, nämlich Ausscheidung aus dem bürgerlichen 
Verbande. Darum war man auch bei der Aufnahme neuer 
fü1rger sehr rorsichtig und fonlerte von 1-olchcn, <lie nicht 
hier geboren waren, Yorlage ihrer Geburtsbriefe und allen
falligen Entlassungsbescheinigungen, auch Niederlegung aller 
auswärts beklei<leten Aemter uncl Würden. Ein hi<'siges 
ßiirgerskind zu sein wurde beto11t und war vortheilhaft. 

Wenn nun schon dieses Stan!lrsgefühl in lebenslanger 
\ 'erfolguug materieller Interessen. gestutzt auf horhtünentlC' 
Privilegien, oft in rohe Leiclensehaft dergestalt a nsartrte, d:u,s 
sil'h Bürger mit )[aulschellen traktirten. einanclrr in's Gesicht 
stiessen, T. l\', pp. IG u. 146, mit <lc'n ohsci\nsten Ausclrücken 
heschmutzten, wenn selbc1- Urnlnlclsamkt'it gegen Anfänger und 
Unbotmüssigkeit gegrn das Gericht erzeugte, T. I V, p. GO. 
so war es, gepaart mit Rechtssinn, nicht hloss die Grundlag<' 
,IC's moralischen Jlaltes, sornlern auch rnit1111tL'r clir Quellt' 
Pines nrnthigen Auf~chwunges dt'r Thatkraft, ein<'~ opferbereiten 
Ecleh<innC's zu (: unstrn eines ~fithiirgns. T. l\', p. 4!1. 

Das Biirgertlrnm ron 1lnzumal n'nutirte sich au"h aus 
dem Auslan,l(', namentlich der SchwC'iz. clahrr <'rkliirlid1. dass 
man in religiüf'-er llczielnrng nil'l1~ 0i1H's SinnC's war. WiihrC'ncl 
die am Rndl'r Sitzrnclcn eine grosse Sehnsucht nach ,lcn 
Uapuzincrn und vil'lfaehes W ohlwollcn gegen die Corpus 
C'hristi-BrudC'n-chaft kurnl thaten. regte sich ahsPits ein oppo
sitioneller Geist, T. I\', p. ~GH, der nnmentlich von den 
:\Iünchen nichts wif'-scn wollte. und. inclem <'inersC'its der Aber
glaube sich breit macht<', konnte man anderseits mehrfa!'h 
fri vole Aeusserungfä hören. 

Klatschereien , häufig die Ur:--a"he \'On Injurienklagen, 
werden vom Geri!'hte .,Fritsehl - Fratsch J>ossl'n" genannt. 
Auskauf, Beeinträchtigung der Erwcrhste11er, wechsP1weises 
Aufreden der Diensthoten werden als \' erletzungen der hlirger
liehen Pflichten bezeichnet deren 8ammlnnir clas Protokol" 

' t" " • 

namentlich den jungen Biirgern vonml01-en, von ,l~n Fuhrern 
Mter verlangt wird. Dieses vrrhot a11l'h den lliirgern, Tag-

r 
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wcrkern oder Inwohnern ohn<' Wissen dl's lierichtes Unter
stand zu geben. 

II. D e r Markt vor lGflG. 

Die protokollarischPn A11fzrieh1111ngen bieten eben g<'
nügrncl \' eranln:--stmg. um nehen dem ohrn erwähnten StPin
bilcle cinigc8 zu r \'!'ran~chaulil'hung des Au~sehens uncl Zn
~tandes \"OH Alt-:\Iure!'k sagen zn kiinnen. 

Den inneren Theil ,lesi-;rlhen (dargestellt durch clas 
Steinhild ) srhlicsscn nach Ost 111Hl West zwei Thore mit ihren 
Thorlüiuscrn ah YOm ausHe11liegendl'n Unter- und Ohertrum · 

' das erstl're an Nr. r,, u. 8:i, letzteres zwischen Nr. 14 u. 13fi 
\'Oll heute l'ehaut. Ansserhalh des letzteren war der Graben" IJ ]1 , 

in welchen sil'h zum Oefteren die ron den Untenakibl'h<'rn 
aus ihr<'n Feld('rn h<'rcingC'sprengten Gewiisser Rtnrzten; jen
seits drr Briick<'. dit' iiher Relh<'n führte, stand das Schulhaus, 
he11te Nr. 13, mit <lcr Jm;c·hrift „Georg 11nd Barbara Nell 
l fi8:i" ohcr dem Eingange (XIJJ. IT. cl. l\L cl. h. V. p. 1 :i7); 

das ! laus Nr. 14 W:11' das Spital. 
A11 Feldern bC'sa~s :\lureck Yiel weniger als derzeit ; Edla, 

Achi, Hart hedl'ckten Wal<l1mg-r11, wekhe nahe an die lliillfH'r 
hon'in rr ichtr11 und ei n namhafteH Stück dC's jetzigen Al'k<'r
lancles nahm dic> obere un1l unt<'re Tratten ein. 

Weg<'n Zwistigkeiten mit dem \'erwalter in Weitersfeld 
wurde die oh<'rc Tratten verschränkt nnd ein Weg nur flir 
die ~Iureckcr nher clie 1.:"el>crfuhr in die windischen BliC'heln 
offen gelassen ; alles andere Fuhrwerk von Oben herab wurde 
auf die lk niitzung cler alten Strasse „zur Tornlacke·· ver
wiesen, T. l \', p. 3,18, ,, wo W eitersfcld (Gf. Trautrnannsdorf1 
wohl die ,Jahresmauth (einnimmt) doch nichts machen läsRt ". 
An Stelle <ler heutigen sl'hünen Strasse nach Unterrakitxeh 
scheint eine A hzweigung der vom RathhanRo aus ni\rdlich 
verlaufenen l.JngarRtrasse dorthin geführt zu hahC'n. 

Das Stcinhild stellt das alte Rathhaus 111it d<'m Pranger 
etc. und mehrC're noch jrtzt im Au:-sehrn glcil'h g<'l>li<•hPnP
Ilii11ser dar. 

8"' 
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Wo die südliche Klostermauer sich hinzieht, standen 
Gärten und zwei Häuser, die des Klosterbaues wegen abge
brochen werden mussten T. IV, p. 260. Von alten Namen 
finden sich noch: Paul, Hofmann und Khulmitsch hier, Feiertag 
bei St. Anna und Reiter in Radkersburg. 

J. Bau des Rathhauses und seines Thurmes 

in chronologischer Reihenfolge der einschlägigen Momente. 
T. IV, p. 25, 2i. Febr. 1665 verlangen die Führer an 

der Gmain unter Anderem: ,, Das Rathaus samt Urturn und 
Ur zu bauen." 

T. IV, p. 51 geben die Scargeth'schen Erben 36 fl. aus 
der Erbschaft zum Rathhausbaue, ferners unter Begleich Yer
schieclener Guthaben des Magistrates an den Verlass weitere 
136 fl. 

T. IV, p. 118 heisst es von Seiten des Magistrates : W em1 
im Gering'schen Processe ein Vergleich zu Stande gekommen, 
wolle man zum Rathhausbaue schreiten; der Richter solle in
dess die Mittel hierzu aus den Ausständen der Bürger (be
schaffen), auch Wein nehmen und ihn versilbern und mit H. 
Verwalter von Weinburg wegen des Ziegeldaches (die Ziegel 
in Pichla zu brennen) reden, auch Materialien „grechtlen". 

T. IV, p. 182 wird für den Bau eine Umlage und der 
rücksichtslose Eintrieb der Strafgelder decretirt. 

T. IV, p. 210 wird der Magistrat wegen des Baues be
trieben. 

T. IV, p. 214 dto. ,,endlich einmal mit dem Gepäy ainen 
anfang zu machn". 

T. IV, p. 2:l 1 erhebt Frau Spanring, Lebzelterin, Schwierig
keiten beim Abbruche des alten Rathhauses, behauptend, die 
Zwischenmauer gehöre ihr. Ratschlag: ,,solle weisen, woher ihr 
die Mauer gebiert, und ob es ihren auch gebirte, man's doch vom 
Magistrate wegen befugt, und so sie viel darwider redt, das Haus 
zu schätzen und zu bezahlen, davon die helft zu ainer Gmain
stuhn zu bauen und zu nemben, die helft wieder zu Yerkaufen." 

T. IV, p. 258. Die Zimmern.rbeit wird am 11. August I GG6 
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111it Meii;ter Urban Feiertag, Zi111111ermann in Obenadkersliurg 
„das Dachgerüst mit Stuelwerk mit Ziegl einzudecken neben 
ainer Persolm ~laister oder Polier die Cost in Allem 35 fl. 
und 1 fü:hst. Leihkauf zu geben·' abgesehlossen. 

T. IY, p. :271 wird dem Richter anbefohlen, an dem Rath
haus rev. ain Secret auC'h hinauf in die Höch bauen lassen 
zu sollen. 

T. JV. p. :2Hll. Ilerr Hichtcr Barth. Lorber der Aeltere 
sagt m11 Sd1lusse seiner Amtsperiode G. December 1 (iü6, als 
ihm die Bürg(c)r erklärten, nicht elicr zu den Wahlen schreiten 
zu wollen his er den Bau fertig habe: Wie er ven;prochen, 
habe er den Turn „ain Gadn hoch - als bis a,uf den Dach
bodenraum (in dieser Höhe sieht man von Aussen derzeit sein 
in Stein gemeisscltes Brustbild) aus aigenem Peitl erpaut." Was 
er weiter noch imfgeset:r,t, dafür werd ihn (wohl!) die Burger
schaft die Unkosten ersetzen. Er wolle auch den Bau voll
enden, wenn ihm dieselbe für sich und seine Erben einen 
20jäbrigcn Steuernachlass bewilligt. 

Und der :Magistrat erwiederte: wenn B. Lorber tlen 
Ratbhaus- und Thurrnbau vollendet, wie auch „hinterwärts 
hinaus zu einen Kell0t· und Stubn khünftig für ain Markt
schreiber" baut, solle er durch 16 Jahre steuerfrei und im 
Falle seines früheren Todes derselbe verpflichtet sein , den 
Erben bis zum Ablaufe der Zeit jährlich 100 fl. gut zu machen. 

T. IV, p. 382. Herr Richter wird ,,Ratschlag'' beauftragt, 
sich mit dem Spanring über Abtretung eines Stückes Grund 
aus seinem Hofraume zum Aufhaue einer Marktschreibenvoh
nung zu verständigen. 

T. IV, p. 425. Zu Handlangern beim Rathhausbauc werden 
auch straffällig gewordene Excedenten verwendet. 

Wahrscheinlich behufs der Vollendung des Baues durch 
B. Lorber d. Aeltern wurde dieser, obwohl Ruess pro 1667 
zum Richter erwählt, von Obmureck für dies Jahr noch con
firmirt und steht an der Nordseite des Thunnes unter seinem 
Brustbilde auf einer eingemauerten l\famorplatte folgendes 
Cbronograficum zu lesen : 
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l'neclaro ac Bene Merito Do111ino 
BartoL011wJo Lorbcr Se11iori Oh 
Majori ex Parte Propriis Sumvti-
bus Tempore .Tudicatus Sui A Fun
Damentis IIujus Turris Exstrnc
Tionem Et Domus Curialis Am1Jli
Ationem Ad Aeternam Sui Suorn1nquc 
l\Iemoriam Hoc l\Ianuor In Offcio 
Succe::;sor Debiter 
Gratitudinis Ergo 
Glorgl\'s AnDreas FVgger 
Nono Septelll brls Lo(faVIL l li(iU. 

K. 1) c r ß a II d e s U a 1J u z i n e r k 1 o s t e r :;. 

T. lll, p. 8:-i. Jn der Sitzung Y0111 :l!i. Juni l (i(;:; kiim111t 
vor, dass a111 8. ,Juli der Pater Ue11eral der Kavuziner naeh 
Graz ko111men werde, nrn das Capitel zu halte11, dass ein paar 
Tage früher die Acltc:;tcn <ics Rathes, m'1111 der Hi('htcr nicht 
ahkonm1cn kann, hinauf sollten, die Saclle sei aber vor der 
Hand gr!1ci111 zu halten. 

T. II1, p. R!J. Siti1111g :tlll (i. ,Juli rnu:L „Hel'I' Hichler, 
llcrr J{hnrz, llen Lorlwr, Jlaw; Uras:-, J11nwhiti und \\'ein
handl die f-ol len verordnet sein tle11nen Herren Capuiinern 
aufzuwarten . ., 

T. l\', p. JO. ,, llen ~larhritlitcr etc. sollen hiern1 it ab
geordnet. sein, rnit Il errn Pater l'rovinzial wegen des Uepiiy 
halhl'r am und anden; und der Unterhaltung wegen si('h zu 
unterreden, damit ainste11 ein anfa11g des Gepiiu gcrna('h t künnte 
werden, auch so es sein kann mit ein Essen Fisch rn rf'galire,1.'" 

T. l \', IJ. 104. ,,Herr Hichter solle auf:., ehiste die ganie 
~urgcrschaft aufs Hathau~ zusamen erfordern, die f:iaeh propo
rnrcn und wegen der l lnterhaltung untcneden, dalllit 1uan 
sod:i n zu ihrer Ankunft sich zn Ycrhaltcn wisse.'· 

- 1>· 114. ,,Item weiln die U. in das Geriu"'sche Uanss 
beraith einziehen ob man ilrn<'n ', Start alten ,;ein khaufcn 
und zulegen sollte. Rathschlag: taglich 1 Flaschen zu schicken:· 
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- p. 204 werden Streiägkeiten unter den Bürgern beigelegt, 
schon durch die Capuziner. 

- p. 213 erbieten sich diese, alle Sonn- und Feiertage eine 
,,Khinderlehr'· zu halten, allso mit Herrn Pfarrer zu reden. 
oh es ihm recht sei. 

T. lV, p. 233. ,,Xochmaln <>in höffliches schreiben an das 
Capitl abzugeben neben högster Bedankhung der schon be
,migten christ)i('lten Dienste, die hieher geordneten IJII. C. 
unterdänigst zu bitten, damit auch ainsten mit dem gebäu 
anfang gemacht werde." 

- p. 251. ,,Ttem die Brief an das Capitl der 1-1. P. C. nach 
Agram sein v0rlessn und für das Klostergebäu für gut befun,len 
und solliche hinabznschieken anbevolchen worein." 

- p. 2 :i 1 .. .I tcm proponirt 1-1. Richter, dass der jetit neu ,,er
ordnete als der Yorgewe~ste ProYincial hicher gcsd1rieben uml 
die Dricf Yerle::;en worden, dass das Closter erbanth und ehist 
der erste Stain gelegt das Creutz aufgesetzt, und der Anfang 
des Gepüu gemacht werden solle." 

p. 253. nenjenigen, deren Häuser zum Klosterbaue abge
brochen werden, rntu,s mit amlerortigen Bauplätzen vorgesehen 
werden. 

- p. :WO ,,hat ,!er Richter auf eines Magistrates gestri~en 
bevelch die interessirten wegen ihrer Garten und lfäuser auf 
heute citirt das::; man rlarl'1ber rnrnen1hcn und sodann das 
Orth für die II. Cap. zum Kloster berathen khonte.:' 

- p. 2G L erklärt Lorbcr d. J. für sirh und Khintl dass sie 
den Garten zum Kloster schenken nntl das Haus alsobald 
abbrechen ln~sen wollen, gegen dem, dasti die Urb.-Diern,tbar
keit vom Garten ihnen abgeschrieben werde etc. 

Der Bürger U. Gleich fordert für den abzutrctellllcn 

Garten Ersatz. 
T. IV, p. 262. Dessgleichen ein anderer, der auf der 

unteren Trattn einen Ort imn Garten will. 
- p. 270. Intimation yon P. Lienhart an l'. Aurelins hier, 

<lass ein unechter l\1arktschreiber von ::"llmcck für's neue 
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(;ehüudc sa111111eln gehe, welcher dh Fr. v. Gloiach und einem 
Richter bei St. Georgen 1 '/, Thalcr abschwindelte. 

- p. 288. Richter proponirt, da:-;s sich die 111-l. Capu
ziner bei ihm angemeldet „weiln sie das Creutz allberaith ge
setzt und mit dem Clostergebäu verfarn wird, begehrten sie 
zu wissn, wie die Burgerschaft khünftig mit der Unterhaltung 
sich gegen ihnen verhalten wollen wie oder was in der noth 
etc.", worauf einzugehen der Magistrat keine Eile zeigt. 

·-- p. 2!:Jl. P. Aurelius, Superior, erscheint und langt an 
im Namen seines ganzen h. Ordens, ,,weiln über so vielfältige 
Bemühung der ganzen Durgerschaft rliese Gnad erlangt haben, 
dass Sye das Closter alhier zu Ehren Gottes und Meinigkh
liclies Seelenhayl auferbauen sollen, massen schon der Anfang 
hierzu gemacht allso und Sintimaln sye vernomben dass Herr 

Richter l 00 und aine ganze Burgerse haft 1 00 zusamben 
200 Klft. Stain darzuzugeben versprochen, haben syc nicht 
allein diese jetzt ehisten darzuzubringen, damit man in Früling 
mit dem Gebäu allsobaldlicher fortfaren könnte sondern auch 

' dass man sie wie bishero mit der Unterhaltung jeder nach Ver-
mögen mit ain Stückhi brodt und Trunkh wein sein lassen 
wollte, welches sye täglich und so lange das Kloster stehen 
wirdet mit ihren Gebet und geistlichen Diensten zu erwidern 
obligirt sein werden." 

Rathschlag: Wenn Herr Richter sich erboten I 00 Klft. 
Steine zu geben, so lasse sich dagegen nichts sagen, dass sich 
aber eine ganze Bürgerschaft zu einer solchen Gabe ver
pflichtet, sei dem Magistrate völlig unbekannt; man wolle indess 
dieselbe befragen, wer das Gerede in Umlauf gebracht, dass 
man „teils" die Capuziner nicht gerne sehe und wie viel jeder 
einzeln geben wolle; wornach sich alle „ainhellig jeder nach 
sein Vermögen zu 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 O und 12 Klft. beizu
tragen und zu verfüren" bereit erklärten. 

- p. 34 7. Rathschlag: Solle Herr Richter das Hakhner'sche 
Haus am „Capuzinerorth" abbrechen und auf der Sybnmoser'
schen Brandstätte aufsetzen lassen. 

- p. 379. Auf Ansuchen der Capuziner verordnet der 

t 
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Magistrat, dass die Bürger, ,,so Zug haben", denselben Steine, 
wenn nicht umsonst, doch gege11 Bezahlung führen sollen. 

- p. 388 habe täglich ein Bürger Sand zu führen und 
möge den PP. zugeredet werden, den Tagwerkern keinen 
höheren als den üblichen Lohn zu bezahlen, wollen sie was 
mehreres thun, könne es mit einem „Massl" Wein oder Ver
sprechen eines Trinkgeldes am Schlusse der Arbeit geschehen. 

- p 344. Den Tagwerkern, welche den Capuzinern die 
Holzahfälk davontragen, wird mit dem Narrenkotter gedroht 
und clie Bürger werden zu Holzfuhren aufgefordert. 

Und so glauhe ich die mir gestellte Aufgabe nach Mög
lichkeit beendet zu haben, doch „errare humanum", zu deutsch 
Irren ist menschlich. 

Mureck, im Mai 1878. 
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